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■ Jede Kollegin und jeder Kollege – egal, ob

gewerkschaftlich organisiert oder nicht – 

darf an einem (Warn)Streik teilnehmen. 

Der Arbeitgeber darf das nicht verhindern.

Benachteiligungen wegen der (Warn)Streik-

teilnahme sind unwirksam.

■ Streikbrecher, Streikbrecherinnen dürfen

nicht bevorzugt werden. Das bedeutet: 

Jede auf dem Streikbruch beruhende 

Vergünstigung für Streikbrecher durch den

Arbeitgeber steht auch den streikenden 

Kolleginnen und Kollegen zu.

■ An einer möglichen Urabstimmung, zu 

der ver.di aufgerufen hat, dürfen nur 

Gewerkschaftsmitglieder teilnehmen. 

Unorganisierte Kolleginnen und Kollegen

können daher über Streikmaßnahmen 

nicht mit(be)stimmen.

■ Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeit-

nehmer hat auch während des (Warn)Streikes

das Recht, an Protestkundgebungen

teilzunehmen (z. B. vor den bestreikten

Betrieben und Dienststellen).

■ Dabei können auch Gespräche mit Kollegin-

nen und Kollegen und möglichen Streik-

brechern, Streikbrecherinnen geführt 

werden, um diese davon zu überzeugen, 

den streikenden Kolleginnen und Kollegen

nicht in den Rücken zu fallen.

Deine  Rechte
be im S t re ik
Speziell im Arbeitskampf kommt es auf jede und jeden an! Jede Arbeit-
nehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht zu streiken. Dies ist in
Artikel 9 III des Grundgesetzes garantiert. Der Streik ist immer das letzte
Mittel, um berechtigte Forderungen der Gewerkschaften durchzusetzen;
daher ist es gerade dann notwendig, dass möglichst alle zum Streik 
aufgerufenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich am Streik 
beteiligen.

Hier eine Zusammenfassung deiner Rechte im Arbeitskampf:

Hinweise im Arbeitskampf



■ Falls es bei den Protestkundgebungen/

Streikaktionen zu Problemen mit der Polizei

kommen sollte:
■ Keine Angaben zu der Sache an sich

machen! Immer an die örtliche ver.di 

Arbeitskampfleitung verweisen.
■ Es müssen nur Angaben zur Person 

gemacht werden!
■ Wenn es nötig sein sollte, erhält die 

Kollegin/der Kollege kompetenten Rechts-

schutz durch ver.di.

■ Die ausgefallenen Arbeitsstunden während

des Streiks werden in der Regel vom Arbeit-

geber nicht bezahlt. Auch das Arbeitsamt

zahlt in dieser Zeit nicht.

■ ver.di zahlt ihren Mitgliedern (und nur den

Mitgliedern) während der Streikteilnahme

Streikunterstützung! Unorganisierte Kollegin-

nen und Kollegen erhalten während des

Streiks weder Lohn noch Arbeitslosengeld. 

Sie stehen somit ohne gewerkschaftliche

Unterstützung da. Auch einer der vielen

Gründe, Mitglied bei ver.di zu werden.

■ Während des Arbeitskampfes kann es dazu

kommen, dass die Arbeitgeber aussperren.

Dabei darf der Arbeitgeber nicht zwischen

Streikenden und Streikbrechern unterschei-

den. Aber auch dann haben die Mitglieder

von ver.di Anspruch auf Streikunterstützung.

■ Während des Streiks stehen dem Betriebs-/

Personalrat unverändert die betriebsverfas-

sungs-/personalvertretungsrechtlichen Betei-

ligungsrechte zu. 

■ Der Betriebs- oder Personalrat als solches

muss zwar im Arbeitskampf neutral bleiben,

aber die Betriebs- oder Personalratsmitglieder

dürfen wie jede Arbeitnehmerin oder jeder

Arbeitnehmer am Arbeitskampf teilnehmen.

Du siehst: Es kommt auch auf 
dich an; und das in einer starken 
Gewerkschaft – ver.di

Hinweise im Arbeitskampf

Be i t r i t t se rk lä rung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Nationalität

Geschlecht ■■ weiblich ■■ männlich

Beschäftigungsdaten

■■ Arbeiter/in ■■ Angestellte/r
■■ Beamter/in ■■ DO-Angestellte/r
■■ Selbstständige/r ■■ freie/r Mitarbeiter/in

■■ Vollzeit
■■ Teilzeit _______________ Anzahl Wochenstd.
■■ Erwerbslos

■■ Wehr-/Zivildienst bis ______________________

■■ Azubi-Volontär/ in-
Referendar/ in bis ______________________

■■ Schüler/in-Student /in bis _________________

■■ Praktikant/in bis ______________________

■■ Altersteilzeit bis ______________________

■■ Sonstiges __________________________________

Beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Wirtschafts-/Geschäftszweig ausgeübte Tätigkeit

■■ ich bin Meister/in-Techniker/in-
Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: ___________________ bis: ___________________
Monat /Jahr                             Monat /Jahr

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di
e.V., den jeweiligen satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschriftein-
zugsverfahren

■■ monatlich ■■ halbjährlich

■■ vierteljährlich ■■ jährlich

einzuziehen.

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw.
Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro ____________________________________________

Monatsbeitrag

Euro ____________________________________________

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-
Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monatlichen
Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensionär/innen,
Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen und
Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des
regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindestbeitrag
beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/Hausmänner,
Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende,
Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich.
Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datenschutz
Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im
Rahmen der Zweckbestimmung des Mitgliedsverhält-
nisses und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer
Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Datum/Unterschrift

Werber/in:

Name

Vorname

Mitgliedsnummer
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